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Elternbrief 12 - Meldepflichtige Erkrankungen gemäß § 34 

Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

in einer Grundschule kommen täglich viele Kinder und Erwachsene auf engem Raum 

zusammen. Um die Ausbreitung von Infektionskrankheiten zu verhindern, sind wir auf 

Ihre Mithilfe angewiesen. Das Infektionsschutzgesetz (IfSG) legt fest, dass bestimmte 

Erkrankungen unverzüglich der Schule gemeldet werden müssen. 

Wann müssen Sie uns informieren? 

Bitte benachrichtigen Sie uns umgehend (telefonisch oder per E-Mail), wenn bei 

Ihrem Kind: 

1. eine meldepflichtige Erkrankung ärztlich diagnostiziert wurde, 

2. ein begründeter Verdacht auf eine solche Erkrankung besteht, 

3. oder wenn in Ihrem Haushalt eine Person an einer besonders schweren 

Infektion (z. B. Cholera, Typhus, Tuberkulose, Diphtherie) erkrankt ist. 

Welche Krankheiten sind meldepflichtig? 

Zu den relevanten Erkrankungen gehören unter anderem: 

• Kinderkrankheiten: Masern, Mumps, Röteln, Windpocken, Keuchhusten. 

• Infektionskrankheiten: Scharlach (oder andere Streptokokken-Infektionen), 

Influenza (echte Grippe), Meningokokken-Infektionen. 

• Darm-Infektionen: Ansteckender Brechdurchfall (z. B. durch Noroviren oder 

EHEC). 

• Parasitärer Befall: Kopflausbefall, Krätze (Skabies). 



Schulbesuch und Wiederzulassung 

Ein Kind, das an einer dieser Krankheiten leidet oder bei dem ein Verdacht der 

Erkrankung besteht, darf die Schule nicht besuchen. Die Wiederzulassung erfolgt in 

der Regel erst, wenn Ihr Kind wieder gesund ist. Eine hilfreiche Übersicht finden Sie 

in der Wiederzulassungstabelle des LZG.NRW. 

https://www.lzg.nrw.de/_php/login/dl.php?u=/_media/pdf/inf_schutz/infektionsschutz/T

abelle_Wiederzulassung_lzg-nrw.pdf 

 

Wir leiten Ihre Meldungen anonymisiert an das Gesundheitsamt des Kreises Borken 

weiter, um mögliche Ausbrüche frühzeitig zu erkennen. 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung zum Schutz der Gesundheit aller Kinder an 

unserer Schule. 

 

Herzliche Grüße  

 

Mareen Kamps  
-Schulleiterin- 
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